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Hier der 

interessierende Auszug aus der Prozesserklärung des MIL vom 21. September 2011 

in den Verfahren BVerwG 4 A 4000.10. 4 A 4001.10: 

 

„1) Das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft wird nach der erstma-

ligen 

Festlegung der Flugverfahren für den zukünftigen Flughafen Berlin Branden- 

burg durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung gemäß § 27 a LuftVO 

die bisher festgelegten Schutz- und Entschädigungsgebiete auf der 

Grundlage der Daten des ersten vollständigen Betriebsjahres (zwei aufeinan-

derfolgende Flugplanperioden) nach Maßgabe der 1. FLSV insgesamt neu 

ausweisen, und zwar unabhängig davon, ob sich der energieäquivalente Dau-

erschallpegel an der äußeren Grenze der Gebiete an den Schnittpunkten mit 

den An- und Abflugstrecken um mehr als 2 dB(A) ändert. 

 

Für die Zeit zwischen der Inbetriebnahme von BBI am 3. Juni 2012 und der 



Festsetzung der Schutz- und Entschädigungsgebiete gemäß Ziffer 1 der vor-

stehenden Erklärung ist sicherzustellen, dass das Lärmschutzkonzept des 

Planfeststellungsbeschlusses in der geltenden Fassung umgesetzt wird. Dies 

soll wie folgt geschehen: 

a) Auf der Grundlage des am 4. Juli 2011 von der DFS vorgestellten Ent-
wurfs der Flugroutenplanung und der vom BAF festgelegten Flugrouten 
werden unverzüglich auf der Basis des für das Jahr 2015 zu erwarten-
den Flugverkehrsaufkommens nach Maßgabe der Kriterien des Plan-
feststellungsbeschlusses in der aktuellen Fassung von der FBS die 
Schutz- und Entschädigungsgebiete ermittelt. Die Bemessung des 
baulichen Schallschutzes richtet sich nach den auf Grundlage der im 
Gutachten M 2 enthaltenen Daten, soweit diese nicht wegen der ver-
änderten Flugstrecken, Flugzeuggruppenzuordnungen und Flug-
zeugmixes der Anpassung bedürfen. 

b) Soweit diese Ermittlungen ergeben, dass gegenüber den bisher festge-
legten Schutz- und Entschädigungsgebieten zusätzliche Grundstücke 
innerhalb dieser Gebiete liegen, wird die FBS die Öffentlichkeit ent-
sprechend informieren und die Anspruchsberechtigten auffordern, An-
träge bei der FBS auf Gewährung von passivem Schallschutz bzw. 
Entschädigung zu stellen. 

   

(Prozesserklärung MIL vom 21. September 2011 in den Verfahren 

BVerwG 4 A 4000.10. 4 A 4001.10)“ 
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